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"Windräder sind keine Gebäude - Abstandsflächen für Windenergieanlagen aufheben"
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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Martin Stümpfig, 
Dr. Markus Büchler, Patrick Friedl, Barbara Fuchs, Mia Goller, Christian Hierneis, 
Paul Knoblach, Jürgen Mistol, Stephanie Schuhknecht, Ursula Sowa, Laura 
Weber und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Windräder sind keine Gebäude – Abstandsflächen für Windenergieanlagen auf-
heben 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Bayerische Bauordnung (BayBO) anzupas-
sen und mittels einer Sonderreglung Windenergieanlagen von der Abstandsregelung 
gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 und 2 BayBO auszunehmen und die Abstandsfläche aufzu-
heben. 

 

 

Begründung: 

Die BayBO sieht vor, dass Abstandsflächen zwischen Gebäuden sowie zwischen Ge-
bäuden und Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, eingehalten 
werden. Durch diese bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen soll die Übertragung 
von Bränden verhindert sowie eine hinreichende Belichtung und Belüftung von Wohn- 
und Arbeitsstätten gewährleistet werden. Die dafür vorgesehenen Abstände betragen 
0,4-mal die Höhe, in Gewerbe- und Industriegebieten 0,2-mal die Höhe, in Gemeinden 
mit mehr als 250 000 Einwohnerinnen und Einwohnern außerhalb von Gewerbe-, Kern- 
und Industriegebieten sowie in festgesetzten urbanen Gebieten 1-mal die Höhe, min-
destens jedoch 3 m. 

Diese Regelung wird in Bayern aber auch auf Windräder angewandt, obwohl sie hier 
vollkommen aus dem ursprünglichen Ansatz des Regelungshintergrunds fällt. Bei Wind-
kraftanlagen mit 250 m sind bei Abstandsflächen von 0,4 Abstände in Höhe von 100 m 
notwendig. Diese hohen Abstände führen oftmals zu Problemen und hohen Kosten bei 
Verwirklichung von Windenergieanlagen, da Abstandsflächen, die sich auf andere 
Grundstücke erstrecken gemäß Art. 6 Abs. 2 BayBo nicht überbaut werden dürfen ohne 
Zustimmung der Nachbarin oder des Nachbarn. Die genannten Schutzzwecke der Ab-
standsflächen greifen allerdings bei Windenergieanlagen nicht, da sie weder gebäude-
ähnlich sind noch in Siedlungen errichtet werden und somit auch keine Abstände zur 
Wahrung des Brandschutzes, der Belichtung und Belüftung notwendig sind. Diese bü-
rokratische Hürde ist deshalb per Sonderregelung abzuschaffen. Andere Bundesländer 
wie Mecklenburg-Vorpommern haben dies bereits umgesetzt. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und 
Digitalisierung 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Martin Stümpfig 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 19/2857 

Windräder sind keine Gebäude - Abstandsflächen für Windenergieanlagen auf-
heben 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Martin Stümpfig 
Mitberichterstatter: Josef Lausch 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, 
Medien und Digitalisierung federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse ha-
ben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 14. Sitzung am 
10. Oktober 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Stephanie Schuhknecht 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Martin Stümpfig, 
Dr. Markus Büchler, Patrick Friedl, Barbara Fuchs, Mia Goller, Christian Hierneis, 
Paul Knoblach, Jürgen Mistol, Stephanie Schuhknecht, Ursula Sowa, Laura 
Weber und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/2857, 19/3758 

Windräder sind keine Gebäude – Abstandsflächen für Windenergieanlagen   
aufheben 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Ludwig Hartmann 

IV. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold



Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind augenscheinlich alle Fraktionen. Gibt es Gegen

stimmen oder Stimmenthaltungen? – Keine. Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.
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